
Dann kannst Du Dich entscheiden ob Du eine Jahres-, 
Monats- oder Wochenkarte verwenden willst.

Wenn Du deine Fahrkarten selbst kaufen musst, dann gibt 
es einen Zuschuss von der Stadtverwaltung. 

Den Antrag kannst Du Dir bei der Stadtverwaltung oder im 
Kundencenter abholen.

Die abgefahrenen Schülermonatskarten sammeln und 
im Antrag aufkleben. Wenn vier oder fünf Fahrkarten 
aufgeklebt sind kannst Du den Antrag im Zimmer 16 der 
Stadtverwaltung abgeben. Die Mitarbeiter teilen Dir dann 
mit wie Du Deinen Zuschuss überwiesen bekommst.

Mobilitäts- und Verkehrs-GmbH
Marktplatz 44 • 91710 Gunzenhausen
Tel. 0 98 31 - 51 69 00
E-mail: info@mvg-gun.de
www.gunzenhausen-mobil.de Schüler Monatskarte

Betriebsführung
Ansbacher Straße 15 b
Tel. 0 98 31 - 78 79

VGN Infotelefon: 
0911 - 270 75 99
oder kostenlos: 
0800 - 463 68 48

Und so geht’s:

Du besorgst dir einen Bestellschein für einen Verbund-
pass. Den Bestellschein gibt es an deiner Schule, im 
Kundencenter der MVG oder auf der Webseite:
www.gunzenhausen-mobil.de in der Rubrik „Service“. 

Den Bestellschein im Internet herunterladen, ausdru-
cken und ausfüllen. Hast Du deinen 15. Geburtstag 
gefeiert, dann musst Du den Bestellschein von der 
Schule oder deinem Ausbildungsbetrieb bestätigen 
lassen.  Den Bestellschein bei deinem Verkehrsunter-
nehmen oder im Kundencenter abgeben und nach der 
Bearbeitung wieder abholen. 



Hier kannst den Verbundpass 
bearbeiten lassen:

Mobilitäts- und Verkehrs-GmbH
Marktplatz 44, Gunzenhausen

Reisebüro Gute Reise Hauck, 
Bühringer Straße 1, Gunzenhausen

Rombs Touristik, 
Industriestraße 29, Weißenburg

Bauer & Schlecht, 
Ringstraße 15, Arberg

Zuschuss zur Schülermonatskarte 
Tarifstufe “F“ und “1“ des VGN:

Jeder Auszubildende und Schüler kann sich eine Fahrkarte 
(365 Euro Ticket, Monats- oder Wochenkarte) für den 
Ausbildungsverkehr kaufen. Dazu gehört ein Verbundpass 
unabhängig davon, ob er eine Wertmarke nach der 
Kostenfreiheit des Schulweges erhält, oder Selbstzahler ist.

Schüler*innen die ihre Schülermonatskarte für den 
Schüler- oder Ausbildungsverkehr selbst kaufen müssen, 
werden von der Stadtverwaltung Gunzenhausen 
Schülermonatskarte des VGN bezuschusst. 

Der Zuschuss wird für die Tarifstufe “F“ (Stadtgebiet und 
Frickenfelden) und Tarifstufe “1“ (Aha, Schlungenhof, 
Unterasbach und Unterwurmbach) bewilligt. 

Der Antrag ist beim Ordnungsamt im Rathaus 
(1. Stock Zimmer 18) oder im Kundencenter 
Marktplatz 44 erhältlich.

Die Schülerbeförderung 
in Bayern ist gesetzlich geregelt.
Grundsätzlich wird die Beförderung 
mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel 
durchgeführt. 

Voraussetzungen:

Die Zeitfahrausweise für Schüler und Auszubildende im VGN 
sind zweiteilig. Mit dem Verbundpass weist der Schüler bei 
Fahrscheinkontrollen nach, ob die Bedingungen für die Zeit-
fahrkarte erfüllt werden.
Der dazugehörige Verbundpass muss bei dem Verkehrsunter-
nehmen beantragt werden das in der Regel die Beförderung 
übernimmt. 
Zum Zweiten muss der Fahrgast prüfen ob er die Zeitfahr-
karte selbst kaufen muss oder von der Schule zur Verfügung 
gestellt bekommt.  
Bei den genannten Bedingungen wird dem Schüler*innen die 
Fahrkarte von der Schule zur Verfügung gestellt:

• Jahrgangsstufen 1 - 4: Die Schüler*innen haben einen 
Schulweg von mehr als zwei Kilometern und besuchen ihre 
Sprengelschule.

• Jahrgangsstufen 5 - 10: Die Schüler*innen haben einen 
Schulweg von mehr als drei Kilometern und besuchen ihre 
nächstgelegene Schule.

• Ab Jahrgangsstufe 11: Die Schüler*innen haben einen 
Schulweg von mehr als drei Kilometern und besuchen ihre 
nächstgelegene Schule. Die sogenannte Familienbelastungs-
grenze wird nicht in Abzug gebracht, wenn die Erziehungs-
berechtigten für drei oder mehr Kinder Kindergeld oder 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII beziehen.
Werden diese Anforderungen nicht erfüllt so ermöglicht die 
Stadt Gunzenhausen den Schüler*innen einen monatlichen 
Zuschuss zur Schülermonatskarte der Tarifstufe “F“ oder Ta-
rifstufe “1“. Außerhalb der Tarifstufe “F“ ist zu prüfen ob ein 
365 Euro Ticket für Schüler und Fahrgäste im Ausbildungsver-
kehr eine günstige Alternative zur Monatskarte wäre.

Weitere Auskünfte unter :

Mobilitäts- und Verkehrs-GmbH
Marktplatz 44 – 91710 Gunzenhausen
E-Mail: info@mvg-gun.de

Telefon: 09831 / 51 69 00
www.gunzenhausen-mobil.de

Marktplatz 23 – 91710 Gunzenhausen
Frau Sörgel
Telefon: 09831 / 508 - 119
ordnungsamt@gunzenhausen.de


